
Kreisstadt Merzig

Öffentliche Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Ortsrates Schwemlingen statt.

Sitzungstermin: Mittwoch, 03.02.2021, 19:00 Uhr
Ort, Raum: Stadthalle Merzig, Großer Saal, Zur Stadthalle 4, 66663 Merzig

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1 Anregungen und Anfragen

2 Benennung eines neuen Ortsratsmitglieds

3 Haushalt 2021

4 Beschluss des Stadtrats „Fördermittel zur Stärkung der Stadtteile“ Infor-
mation und Absprache

5 Positionierung Abfallcontainer

6 Abfallentsorgung Remondis

7 Verkehrssituation „Fritz Kuhn Straße"

8 Verkehrssituation „Bausgarten“ Einmündung Fußweg „Heimoweg“

9 Situation Bushaltestellen

10 Vereinszuschüsse 2020

11 Wiederaufforstung "Päppelter Wäldchen"

12 Verkauf des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Schwem-
lingen

13 "Ein Waldschutzgebiet für Merzig - Pilotprojekt für Walderleben und 
Biodiversität"; Antrag B90/Die Grünen vom 28.09.2020

14 Mitteilungen, Anfragen, Anregungen

Nichtöffentlicher Teil

15 Grundstücksangelegenheiten



Claus Linz
Ortsvorsteher

Stadtteil Schwemlingen

Sitzung des Ortsrates Schwemlingen
siehe unter „Amtliche Bekanntmachungen“  



2021/807
Beschlussvorlage
öffentlich

Haushalt 2021

Dienststelle:

111 Finanzmanagement
Datum:

06.01.2021
Beteiligte Dienststellen: Sachbearbeitung:

Lydia Müller

Beratungsfolge Ö / N

Ortsrat Schwemlingen (Anhörung) Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Anlage/n

1 Anschreiben (öffentlich)
2 Auflistung (öffentlich)

TOP 3



TOP 3



TOP 3



Stadtteil: Schwemlingen

Buchungsstelle Bezeichnung Betrag 2021
25.50.02.531810-0141 Budget Ortsrat 6.009 €               
57.40.01.523620-0141 Beschaffungen Saargauhalle unter 1.000 € 1.150 €               
36.10.01.523610-0141 Beschaffungen Kindertageseinrichtung unter 1.000 € 2.000 €               
21.01.01.523610-0141 Beschaffungen Grundschule (Tische, Stühle, Lehrerpulte, Garderoben, Sitzmöbel Bücherei, Regale) 10.000 €             
57.40.01.523110-0141 Brandschutzkonzept (vor Erneuerung Fenster, Türen) 5.000 €               
55.40.01.523110 Fenster, Türen Leichenhalle im Ansatz enthalten

Gemeinsam für alle Stadtteile
51.10.02.529930/ 25.000 €             
51.10.02/3503.783010 25.000 €             
51.10.03.529910 Umsetzung Strategie Stadtteilentwicklung (6 Säulen-Modell) 20.000 €             

Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes
21.01.01/0300.782610-0141 Beschaffungen Grundschule 2.000 €               
36.10.01/0300.782610-0141 Beschaffungen Kindertageseinrichtung: neue Küchenzeile 5.000 €               
54.70.01/0522.783010 Wartehalle Zum Schotzberg (Ansatz Vorjahr) 9.000 €               

74050 Sanierungskonzeption 160.000 €           

Folgende Ansätze sind für die Gesamtstadt vorgesehen. Die Freigabe der Mittel erfolgt jeweils
nach Bedarf durch den Bürgermeister bzw. durch die zuständigen Ausschüsse
11.12.01/0009.782210 Erwerb von Grundstücken 708.000 €           
12.20.01/0300.782610 Erwerb von beweglichen Vermögen, Feuerwehrbedarf über 1000 € 60.000 €             
21.01.01/9201.782610-0001 Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung ) 414.000 €           
21.01.01/0200.782610-0001 EDV-Ausstattung Grundschulen 20.000 €             

Anhörung Ortsräte Haushalt 2021

Maßnahmen des Eigenbetriebs für innerörtliche Abwasserentsorgung in der Kreisstadt Merzig

Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteile 
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Buchungsstelle Bezeichnung Betrag 2021
21.01.01/0300.782610-0001 Beschaffungen Grundschulen über 1000 € 15.000 €             
21.01.01/0300.782610-0002 Beschaffungen bei den freiwilligen Ganztagsschulen 6.700 €               
21.01.01/9203.783010 Ausbau/Sanierung Ganztagsschulen 450.000 €           
36.10.01/0300.782610-0001 Erwerb von beweglichen Sachen Tageseinrichtungen Kinder über 1000 € 5.000 €               
54.10.01/0616.783010 Endausbau von Straßen in Erschließungsgebieten 200.000 €           
54.10.01/0629.783010 Förderung Radverkehr 100.000 €           
54.10.01/0705.782110 Straßenbeleuchtung. Erneuerung/Erweiterung (Baukostenzusch.) 15.000 €             
55.10.01/0400.782610 Erwerb von beweglichen Sachen Kinderspielplätze 15.000 €             
57.50.01/4501.783010 Touristische Infrastrukur, Stadtmarketing 16.000 €             
54.10.01/0671.783010 Erschließung Gewerbefläche Gipsberg N-O 100.000 €           
55.10.01/2611.783010 Saarpark Sport und Freizeitpark 1.000.000 €        
54.70.01/0522.783010 Umbau Haltestellen Barrierefreiheit-Niederflur (Saarbrücke) 377.000 €           
57.50.01/0739.783010 Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung 30.000 €             
54.10.01/9801.783010 Erweiterung Möblierung Fußgängerzone 30.000 €             
57.45.01/0300.782610 Beschaffungen Stadthalle über 1000 € 10.000 €             
57.45.01.523110 Stadthalle: Flachdach und Stahlträger Bühne 200.000 €           
57.60.01/1552.783010 Planung Verlagerung Baubetriebshof 100.000 €           
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2019/060-001
Grundstücksvorlage
öffentlich

Verkauf des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil 
Schwemlingen

Dienststelle:

321 Gebäude- und Grundstücksmanagement
Datum:

13.01.2021
Beteiligte Dienststellen: Sachbearbeitung:

Kirsten Rassier

Beratungsfolge Ö / N

Ortsrat Schwemlingen (Anhörung) Ö
Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten und Friedhofswesen 
(Vorberatung) N

Stadtrat (Entscheidung) Ö

Beschlussvorschlag

Das Teilgrundstück in der Gemarkung Schwemlingen Flur 6 Nr. 30/15 mit den aufstehenden 
Gebäulichkeiten “ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Schwemlingen” wird im Bieter- bzw. 
Interessenbekundungsverfahren zu einem Mindestverkaufspreis von 70.500,00 € zu den in 
dem Bekanntmachungstext dargestellten Kriterien zum Erwerb angeboten.

Sachverhalt

Das erste Interessenbekundungsverfahren zum Verkauf des ehemaligen Feuerwehr-
gerätehauses im Stadtteil Schwemlingen wurde beendet. Gemäß des Stadtratbeschlusses 
vom 30.09.2020 soll nun das ehemalige Feuerwehrgerätehaus erneut öffentlich mit Vorgabe 
des Mindestverkaufspreises von 70.500,00 € im Interessenbekundungsverfahren angeboten 
werden. 

Der Aufruf zur Interessenbekundung lautet:

Bekanntmachung
eines Aufrufes zur Interessenbekundung

„ehem. Feuerwehrgerätehaus“, Stadtteil Schwemlingen, Kreisstadt Merzig
 
Die Kreisstadt Merzig führt ein unverbindliches Interessenbekundungsverfahren, das ehema-
lige Feuerwehrgerätehaus“ im Stadtteil Schwemlingen der Kreisstadt Merzig betreffend, 
durch.
 
Es handelt sich um eine Teilfläche des Grundstückes Gemarkung Schwemlingen Flur 6 Nr. 
30/15. Die Kreisstadt Merzig möchte die Teilfläche mit einer Größe von ca. 321 m² an einen 
Interessenten für eine gewerbliche Nutzung oder als private Lagerfläche o.Ä. verkaufen. Eine 
Nutzung als Wohnraum ist nicht genehmigungsfähig. Die konkrete gewerbliche Nutzung 
muss gegebenenfalls durch eine Bauvoranfrage geklärt werden und wird im Kaufvertrag 
festgeschrieben. Die Grundstücksteilfläche ist in dem beigefügten Lageplan markiert. Der 
Mindestkaufpreis beträgt 70.500,00 € zuzüglich der Vermessungskosten.
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Folgende Unterlagen sind einzureichen:
 

 Preisvorschlag zum Ankauf des Grundstückes
 Erläuterung des Nutzungskonzeptes
 Zahl der Arbeitsplätze
 Erläuterung der geplanten zeitlichen Umsetzung
 Optional: Nachweis der fachlichen Kompetenz (Referenzen) und der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit 

Die Interessenbekundungen einschließlich der Erläuterungen sind an die
 
Kreisstadt Merzig
- Gebäude- und Grundstücksmanagement –
Brauerstraße 5
66663 Merzig
 
in einem verschlossenen Umschlag/Paket zu richten. Als Betreff ist die folgende Bezeich-
nung gut lesbar auf dem Umschlag/Paket aufzubringen:
 
Bewerbung „ehem. Feuerwehrgerätehaus“ Schwemlingen
Sendung bitte nicht öffnen
 
Die Frist zur Abgabe endet am ________. Es gilt der Eingangsstempel.

Mehrfachbewerbungen einer Privatperson, einer Firma oder Firmen mit identischen Gesell-
schafter, Geschäftsführer o.Ä. sind nicht zulässig. 

Die Interessenbekundungen sollen nach folgenden Kriterien und Gewichtungen bewertet 
werden:

Kaufpreis: 40 %
Nutzungskonzept: 40 %
Zahl der Arbeitsplätze: 20 %

Bei dem vorliegenden Interessenbekundungsverfahren handelt es sich nicht um eine Aus-
schreibung nach den Regeln des auf öffentliche Aufträge anwendbaren Vergaberechts, son-
dern um eine für die Kreisstadt Merzig unverbindliche Aufforderung zur Abgabe einer Inter-
essenbekundung für den Verkauf des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses. Die Kreisstadt 
Merzig behält sich das Recht vor, das Verfahren jederzeit abzubrechen und ggf. durch ein 
neues Verfahren zu ersetzen bzw. auf unbestimmte Zeit einzustellen. Die eingereichten Un-
terlagen verbleiben bei der Kreisstadt Merzig. Ein Anspruch auf Kostenerstattung besteht 
nicht.
 
Den Bewerbern wird hinreichend Gelegenheit gegeben, sich von der Lage des Grund-
stückes, seiner Beschaffenheit und Eignung für das geplante Vorhaben zu überzeugen. Be-
sichtigungstermine können nach Abstimmung mit den nachfolgenden Ansprechpartnern ver-
einbart werden.
 
Ansprechpartner sind:
 
Herr Stefan Mettler; E-Mail: s.mettler@merzig.de; Telefon: 06861/85-440
Frau Kirsten Rassier, E-Mail: k.rassier@merzig.de, Telefon: 06861/85-443

Finanzielle Auswirkungen:
Einnahmen in Höhe von mind. 70.500,00 €.
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Anlage/n

1 Entwurfsplan ehem. Feuerwehrgerätehaus Schwemlingen (öffentlich)
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2020/657
Antrag
öffentlich

"Ein Waldschutzgebiet für Merzig - Pilotprojekt für Walderleben 
und Biodiversität"; Antrag B90/Die Grünen vom 28.09.2020

Dienststelle:

324 Forstbetrieb
Datum:

08.10.2020
Beteiligte Dienststellen: Sachbearbeitung:

Werner Gasper

Beratungsfolge Ö / N

Ortsrat Merchingen (Anhörung) Ö
Ortsrat Schwemlingen (Anhörung) Ö
Hauptausschuss (Vorberatung) N
Stadtrat (Entscheidung) Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die Entscheidung ob und in welchem Maße Waldflächen genutzt oder nutzungsfrei bleiben 
sollen spiegelt den Eigentümerwillen wider. Die Aspekte des Für und Wider einer solchen 
Entscheidung müssen gegeneinander abgewogen werden. 

Werden Waldflächen nutzungsfrei gestellt, kann dies positive Wirkungen dergestalt entfalten, 
dass der Natur- und Umweltschutz regional verstärkt wird. Auch die Naherholung kann ge-
stärkt werden, wenn die vorhandenen Wegestrukturen weiterhin aufrechterhalten und ge-
pflegt werden.   

Andererseits sind wir alle auf Holzprodukte, von Papier in jeglicher Form, über Produkte aus 
Holz gewonnenen Zellstoffen, Möbeln, Baumaterialien usw. bis hin zu Nahrungsmitteln 
(u.a.Vanillin) angewiesen. Holz als nachwachsender Rohstoff stellt einen klimaneutralen 
Energieträger dar. In Holzprodukten erfolgt über die Dauer ihrer Nutzung eine Zwischenspei-
cherung von CO-2. 

Die Bereitstellung von Holz ist für unser tägliches Leben erforderlich. Es stellt dann auch den 
Eigentümerwillen dar wie das notwendige Holz zur Verfügung gestellt wird. Regional, unter 
der dem Einfluss des Eigentümers? Oder interessiert letztlich nur die Bereitstellung der ferti-
gen Produkte? Ohne Rücksicht darauf wo und wie der Rohstoff bereitgestellt wird (teilweise 
ungeordnet, kriminell, umweltzerstörend, klimabelastend durch lange Transportwege, ökolo-
gisches Gewissen)?

Von Seiten des Fachbereiches wird vorgeschlagen den im Rahmen der naturnahen Waldbe-
wirtschaftung eingeschlagenen Weg der integrativen Waldbewirtschaftung weiter zu verfol-
gen statt größere Waldgebiete in Gänze von der Nutzung freizustellen (segregativer Ansatz 
der Waldbewirtschaftung). Durch das Trittsteinkonzept aus Totholz und Biotopbäumen wird 
nachgewiesen die Artenvielfalt in den bewirtschafteten Flächen gefördert. 

TOP 13



 

Finanzielle Auswirkungen:

Auswirkungen auf das Klima:

Anlage/n

1 Antrag B90/Die Grünen vom 28.9.2020 (öffentlich)
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